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Teil VII 

Verlässliche Halbtagsgrundschule und Ganztagsangebote 
 

§ 25 
Verlässliche Halbtagsgrundschule 

Alle Grundschulen, die nicht Ganztagsgrundschulen in gebundener Form sind, gewährleisten 
verlässliche Öffnungszeiten von 7.30 bis 13.30 Uhr. Alle innerhalb dieses Zeitraums stattfindenden 
Aktivitäten sind schulische Veranstaltungen; die Schülerinnen und Schüler sind auch zur Teilnahme an 
der außerunterrichtlichen Förderung und Betreuung verpflichtet, sofern sie nicht am Beginn oder am 
Ende des Schultages liegt. Die Unterrichts- und Betreuungsphasen werden rhythmisiert. 

 

§ 26 

Ganztagsgrundschule in offener Form 

(1) Ganztagsgrundschulen in offener Form sind verlässliche Halbtagsgrundschulen mit ergänzender 
Förderung und Betreuung von Montag bis Freitag über den in § 25 festgelegten Zeitraum hinaus. Die 
ergänzende Förderung und Betreuung erstreckt sich bis einschließlich Jahrgangsstufe 4; sie kann auf 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 ausgedehnt werden, bei denen ein besonderer 
Betreuungsbedarf besteht. 

(2) Die ergänzende Förderung und Betreuung umfasst die Zeiten von 

1. 6.00 bis 7.30 Uhr, 
2. 13.30 bis 16.00 Uhr und 
3. 16.00 bis 18.00 Uhr 

sowie in den Ferien zusätzlich die Zeit von 7.30 bis 13.30 Uhr. 

Die Zeit von 13.30 bis 16.00 Uhr soll in besonderer Weise inhaltlich mit den unterrichtlichen Angeboten 
der verlässlichen Halbtagsgrundschule verbunden werden. Die aufgeführten Zeiten der ergänzenden 
Förderung und Betreuung können von den Erziehungsberechtigten dem anerkannten Bedarf 
entsprechend einzeln oder kombiniert in Anspruch genommen werden. 

(3) Für Schülerinnen und Schüler, die ausschließlich in den Ferien Bedarf an ergänzender Förderung und 
Betreuung haben, wird die Betreuung von 7.30 bis 13.30 Uhr angeboten. 

(4) Sofern es räumlich oder organisatorisch erforderlich ist, kann die ergänzende Förderung und 
Betreuung auch schulübergreifend an ausgewählten Standorten stattfinden. 

(5) Die Teilnahme an der ergänzenden Förderung und Betreuung nach Absatz 2 und 3 ist freiwillig und 
nach den die Kostenbeteiligung der Betreuung schulpflichtiger Kinder regelnden Rechtsvorschriften 
entgeltpflichtig. Die Inanspruchnahme der ergänzenden Förderung und Betreuung setzt voraus, dass aus 
pädagogischen, sozialen oder familiären Gründen dafür ein Bedarf besteht. Das für den Wohnort der 
Schülerin oder des Schülers zuständige Bezirksamt stellt den Betreuungsbedarf in entsprechender 
Anwendung des § 2 Abs. 4 der Kita- und Tagespflegeverfahrensordnung in der Fassung vom 18. 
September 2003 (GVBl. S. 301), in der jeweils geltenden Fassung fest. 

 

§ 27 

Ganztagsgrundschule in gebundener Form 

(1) Ganztagsgrundschulen in gebundener Form gewährleisten bei verlässlichen Öffnungszeiten ab 7.30 
Uhr durchgängig rhythmisierte Unterrichts- und Betreuungszeiten, an denen alle Schülerinnen und 
Schüler an vier Tagen der Woche verpflichtend von 8.00 bis 16.00 Uhr teilnehmen. Am Freitag wird in 
der Regel längstens bis 13.30 Uhr unterrichtet. Auch an diesem Wochentag werden jedoch Förderung 
und Betreuung sowie freiwillige schulische Veranstaltungen bis 16.00 Uhr angeboten. An 
Ganztagsgrundschule in gebundener Form wird obligatorisch eine kostenpflichtige Mahlzeit angeboten. 
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(1) Die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern in die Ganztagsgrundschule in gebundener Form 
verpflichtet zur regelmäßigen Teilnahme an den ganztägigen Angeboten einschließlich der Förderung 
und Betreuung. Die Rücknahme der Entscheidung zur Teilnahme am Ganztagsbetrieb ist in der Regel 
nur am Ende eines Schuljahres möglich. Sie ist mit einem Verlassen der Schule verbunden. Sofern 
ausnahmsweise ein Teil der Schule als verlässliche Halbtagsgrundschule eingerichtet ist, ist nach 
Maßgabe freier Plätze ein Wechsel in eine entsprechende Klasse zulässig. 

(3) Ganztagsgrundschulen in gebundener Form können über den in Absatz 1 festgelegten Zeitraum 
hinaus bis einschließlich Jahrgangsstufe 4 von Montag bis Freitag ergänzende Förderung und Betreuung 
in den in Absatz 4 genannten Zeiträumen anbieten. Die ergänzende Förderung und Betreuung kann auf 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 ausgedehnt werden, bei denen ein besonderer 
Betreuungsbedarf besteht. 

(4) Die ergänzende Förderung und Betreuung umfasst die Zeiten von  

1. 6.00 bis 7.30 Uhr und 
2. 16.00 bis 18.00 Uhr  

sowie in den Ferien zusätzlich die Zeit von 7.30 bis 16.00 Uhr. Die aufgeführten Zeiten der ergänzenden 
Förderung und Betreuung können von den Erziehungsberechtigten dem anerkannten Bedarf 
entsprechend einzeln oder kombiniert in Anspruch genommen werden. 

(5) Für Schülerinnen und Schüler, die ausschließlich in den Ferien Bedarf an ergänzender Förderung und 
Betreuung haben, wird die Betreuung von 7.30 bis 16.00 Uhr angeboten. 

(6) Sofern es räumlich oder organisatorisch erforderlich ist, kann die ergänzende Förderung und 
Betreuung auch schulübergreifend an ausgewählten Standorten stattfinden. 

(7) Die Teilnahme an der ergänzenden Förderung und Betreuung nach Absatz 4 und 5 ist freiwillig und 
nach den die Kostenbeteiligung der Betreuung schulpflichtiger Kinder regelnden Rechtsvorschriften 
entgeltpflichtig. § 26 Absatz 5 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

 

§ 28 
Kooperation der Schule mit Trägern der freien Jugendhilfe 

In die Unterrichts- und Betreuungsarbeit im Rahmen der verlässlichen Halbtagsgrundschule und in die 
ergänzende Förderung und Betreuung in der Ganztagsgrundschule in offener und gebundener Form 
können Träger der freien Jugendhilfe eingebunden werden. Zu diesem Zweck können die Schulen mit 
Trägern der freien Jugendhilfe Kooperationsvereinbarungen schließen. 

 

 


